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Aufgestellt nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches (BauGB), der Baunutzungsverordnung (BauNVO) und der Planzeichenverordnung
(PlanZV) in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses jeweils gültigen Fassung.
Die Aufhebung des Bebauungsplanes erfolgt im Regelverfahren nach den §§ 2 ff BauGB.

Aufstellungsvermerk:
Die Gemeindevertretung hat am 22.03.2018 die Aufhebung des Bebauungsplanes beschlossen.
Der Beschluss zur Aufhebung des Bebauungsplanes wurde am 07.09.2018 ortsüblich bekannt gemacht.

Beschluss über den Planentwurf:
Die Gemeindevertretung hat am 27.06.2019 die öffentliche Auslegung des Entwurfes zur Aufhebung des
Bebauungsplanes beschlossen.

Auslegungsvermerk (§ 3 Abs. 2 BauGB):
Der Entwurf zur Aufhebung des Bebauungsplanes wurde einschließlich Begründung und den bereits
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen der Zeit vom 15.07.2019 bis 16.08.2019 öffentlich
ausgelegt. Die öffentliche Auslegung wurde am 05.07.2019 ortsüblich bekannt gemacht.

Förmliche Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
(§§ 2 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB):
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden sind an dem
Entwurf der Aufhebung des Bebauungsplanes vom 15.07.2019 bis 16.08.2019 beteiligt worden.

Satzungsbeschluss (§ 10 BauGB):
Die Gemeindevertretung hat am 24.10.2019 über die eingegangenen Stellungnahmen beraten.
Gleichzeitig wurde die Aufhebung des Bebauungsplan als Satzung beschlossen.
Eiterfeld, den .....................................................................

Der Gemeindevorstand: .....................................................

Bekanntmachungsvermerk (§ 10 BauGB):
Die Aufhebung des Bebauungsplanes ist am 15.11.2019 ortsüblich bekannt gemacht worden.
Eiterfeld, den .......................................................................

Der Gemeindevorstand: .......................................................
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Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB):
Die Öffentlichkeit ist vom 10.09.2018 bis 05.10.2018 frühzeitig an der Planung beteiligt worden.
Die frühzeitige Beteiligung ist am 07.09.2018 ortsüblich bekannt gemacht worden.

Frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange (§§ 2 Abs. 2 und 4 Abs. 1 BauGB):
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden sind vom
10.09.2018 bis 05.10.2018 frühzeitig an der Planung beteiligt worden.

Flur 1

Satzung über die Aufhebung des
Bebauungsplanes Nr. 1 im Ortsteil Dittlofrod
für das Flurstück 103/16 (neu) der Flur 1

§ 1  -  Gegenstand der Aufhebungssatzung
Der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 1 im Ortsteil Dittlofrod der
Marktgemeinde Eiterfeld wird für den in der Planzeichnung dargestellten
Geltungsbereich aufgehoben.

§ 2  -  Planzeichnung / Geltungsbereich
Die nebenstehende Planzeichnung einschließlich der Zeichenerklärung ist
Bestandteil der Satzung.

§ 3  -  In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt mit ihrer ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft.
Mit In-Kraft-Treten dieser Satzung treten die bisherigen Festsetzungen
des Bebauungsplanes Nr. 1 im Geltungsbereich dieser Satzung außer Kraft.

Geltungsbereich der Aufhebungssatzung

Zeichenerklärung
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
der Aufhebungssatzung (§ 9 Abs. 7 BauGB)
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Verfahrensstand Plandatum
Vorentwurf 25.07.2018
Frühzeitige Beteiligungen 30.08.2018
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Öffentliche Auslegung
Förml. TÖB-Beteiligung

24.05.2019
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Satzungsbeschluss 19.08.2019
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0. Vorbemerkung: 
Nach der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der frühzeitigen Beteiligung der Behör-

den und sonstigen Träger öffentlicher Belange vom 10.09.2018 bis zum 05.10.2018 an der Auf-

hebungssatzung haben sich die Bezeichnungen der Grundstücke aufgrund einer inzwischen 

erfolgten Grundstücksteilung im März 2019 geändert: 

Von dem ehemaligen Flurstück 103/5 mit einer Fläche von ca. 1,25 ha wurde das Flurstück 

103/15 mit einer Fläche von ca. 0,1 ha abgetrennt. Das ehemalige Flurstück 103/5 trägt jetzt die 

Nr. 103/16. Aus dem Geltungsbereich der Aufhebungssatzung wurde das Flurstück 103/15 her-

ausgenommen. 

 

 
 
1. Planungsanlass / Planungsziele 
Der Bebauungsplan Nr. 1 im Ortsteil Dittlofrod stammt aus dem Jahre 1966; er umfasst nahezu 

die gesamte Ortslage (vgl. Abbildung 1) und überplant sowohl Altbaubereiche (vorwiegend als 

Mischgebiet im südlichen Teil) als auch seinerzeit noch unbebaute Bereiche (Neubaugebiete, 

überwiegend als Allgemeine Wohngebiete im nördlichen Teil).  

In einer im Aufstellungsverfahren befindlichen 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 „An der 

Lehmkaute“ soll ein Allgemeines Wohngebiet für fünf noch freie, in gemeindlichem Eigentum 

befindliche und bereits erschlossene Grundstücke und ca. sieben weitere, noch zu erschließen-

de Baugrundstücke ausgewiesen werden. Hiermit stehen im Ortsteil Dittlofrod kurz- und mittel-

fristig ausreichend (Wohn-) Baugrundstücke für die Eigenentwicklung zur Verfügung. 
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Hinsichtlich der weiteren Siedlungs- und Einwohnerentwicklung verfolgt die Marktgemeinde Eiterfeld 

aktuell und künftig die Zielvorstellung, die Entwicklungspotenziale schwerpunktmäßig auf den Kernort 

Eiterfeld zu konzentrieren, um sowohl die hier vorhandene soziale und technische Versorgungsinfra-

struktur effektiver nutzen zu können, als auch den Einkaufs- und Dienstleistungsstandort zu stärken. 

 

Quelle: Google Earth 
Ohne Maßstab 

Abbildung 1 
Abgrenzungen des Bebauungsplanes Nr. 1 von 1966, der aktuellen 2. Änderung  
„An der Lehmkaute“ sowie der Aufhebungssatzung in der Ortslage von Dittlofrod 
 

  Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1 
  Geltungsbereich der 2. Änderung (im Verfahren) 
  Geltungsbereich der Aufhebungssatzung 
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Im Rahmen dieser städtebaulichen Zielvorstellungen hat die Marktgemeinde Eiterfeld im September 

2018 die 10. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) zur Darstellung einer Wohnbaufläche „Öst-

lich des Eisenacher Weges“ im Kernort Eiterfeld mit einer Fläche von ca. 3,6 ha beschlossen. Die 

zusätzliche Aufnahme dieser Wohnbaufläche in den FNP und deren verbindliche Beplanung mit ei-

nem Wohngebiet ist seitens der Regionalplanung und der gesetzlich geforderten Anpassung der Bau-

leitpläne an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung daran gebunden, andere im FNP darge-

stellte Wohnbauflächen in anderen Ortsteilen der Gemeinde aus dem FNP in etwa der gleichen 

Größenordnung herauszunehmen. Hiervon betroffen sind neben dem Ortsteil Dittlofrod auch die Ort-

steile Buchenau, Großentaft und Soisdorf. Die Geltungsbereiche der rechtskräftigen 10. Änderung 

des FNP umfassen dementsprechend vier Teilbereiche, die insgesamt in einem separaten Ände-

rungsverfahren zusammen gefasst sind. 

 

Bezüglich des Ortsteiles Dittlofrod umfasst ein Teilgeltungsbereich der 10. FNP-Änderung das (ehe-

malige) Flurstück 103/5 der Flur 1 mit einer Fläche von ca. 1,25 ha, das durch den rechtskräftigen 

Bebauungsplan Nr. 1 von 1966 mit einem Allgemeinen Wohngebiet verbindlich überplant ist (vgl. Ab-

bildung 2) und das nach Änderung des FNP als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt wird..  

Die nunmehr erfolgte Herausnahme des neuen Flurstücks 103/16 mit ca. 1.000 m² aus dem Gel-

tungsbereich der Aufhebungssatzung ist für die Wirksamkeit der 10. Änderung des Flächennutzungs-

planes ohne Bedeutung. 

Entsprechend dem planungsrechtlichen Gebot, dass Bebauungspläne grundsätzlich aus dem FNP zu 

entwickeln sind, wird der Bebauungsplan Nr. 1 für diesen reduzierten Teilbereich aufgehoben. Mit der 

Rechtskraft der Bebauungsplan-Aufhebung unterfällt der Geltungsbereich planungsrechtlich (wieder) 

dem Außenbereich nach § 35 Baugesetzbuch (BauGB) und gilt als aus dem FNP entwickelt. 

 

In verfahrensrechtlicher Hinsicht erfolgt die (Teil-) Aufhebung eines Bebauungsplanes grundsätzlich 

nach den gleichen Vorschriften wie dessen Aufstellung, Änderung oder Ergänzung (vgl. § 1 (8) 

BauGB). Die Aufhebungssatzung wird daher formal im Regelverfahren nach den §§ 2 ff BauGB  mit 

der zweistufigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange und mit Durchführung einer Umweltprüfung durchgeführt. Die Voraussetzungen für die An-

wendung des Vereinfachten Verfahrens nach § 13 (1) BauGB sind nicht gegeben, da durch die Auf-

hebungssatzung die Gründzüge des Bebauungsplanes Nr. 1 aus dem Jahr 1966 berührt werden, da 

der planungsrechtliche Zustand im Geltungsbereich grundlegend verändert wird. 

Auf der anderen Seite bedeutet die Teil-Aufhebung des Bebauungsplanes in planerischer / inhaltlicher 

Hinsicht gegenüber dem real vorhandenen Zustand als Ackerfläche keine Veränderung, was sich 

folgerichtig in Umfang und Detaillierungsrad der Umweltprüfung und des Umweltberichtes auswirkt, 

da sich diese (nur) auf das beziehen, was nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bebauungsplanes 

angemessener Weise verlangt werden kann (vgl. § 2 (4) BauGB). 
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2. Einordnung der Aufhebung des Bebauungsplanes in den städtebaulichen Kontext 
Die Aufhebung des Bebauungsplanes entspricht einer geordneten städtebaulichen Entwicklung so-

wohl bei Betrachtung der gesamten Gemeinde Eiterfeld, als auch bezogen auf den Ortsteil Dittlofrod. 

Wie oben erwähnt, haben sich die städtebaulichen Entwicklungsvorstellungen der Marktgemeinde 

Eiterfeld und die Rahmenbedingungen seit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1 aus dem Jah-

re 1966 dahingehend geändert, dass der Fokus der Wohnsiedlungsentwicklung heute schwerpunkt-

mäßig auf den Kernort Eiterfeld gerichtet ist.  

Auf den Ortsteil Dittlofrod bezogen ist zunächst festzuhalten, dass die prognostizierte Nachfrage nach 

Wohnbaugrundstücken, von der die Planung aus dem Jahr 1966 ausgegangen war, bis heute (nach 

50 Jahren) so nicht eingetroffen ist, sodass der seinerzeit festgelegte III. Bauabschnitt nur teilweise 

realisiert zu werden brauchte. Für die Realisierung des IV. Bauabschnittes mit 12 Baugrundstücken 

besteht auf absehbare Zeit kein Erfordernis mehr (vgl. Abbildung 2).  

Die Aufhebung des Bebauungsplanes für den IV. Bauabschnitt (Flurstück 103/16) kann ohne Auswir-

kungen auf die gegenwärtig geplante 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 „An der Lehmkaute“ 

für den III. Bauabschnitt erfolgen. Durch die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 bildet der III. 

Bauabschnitt durch eine neue Erschließungskonzeption mit Wendehammer ein eigenständiges, sepa-

rates Baugebiet ohne funktionale Verbindung zum IV. Bauabschnitt und gewährleistet damit eine ge-

ordnete städtebauliche Entwicklung, die in diesem Bereich zum Abschluss gebracht wird. 

 

Die Aufhebung des Bebauungsplanes ist damit keine „Verhinderungsplanung“ (sog. Negativplanung), 

sondern Ausdruck und Bestandteil einer positiven Planungs- und Entwicklungskonzeption für die 

Marktgemeinde Eiterfeld insgesamt. 

 

Der aktuelle Geltungsbereich der Aufhebungssatzung berücksichtigt sowohl die bereits realisierte 

Nutzung des Flurstücks 103/15 als Hausgarten als auch eine künftige Nutzung als Baugrundstück im 

Rahmen der planungsrechtlichen Zulässigkeit des insoweit weiter geltenden Bebauungsplanes Nr. 1 

von 1966. 
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3. Zukünftige planungsrechtliche Situation 
Nach der Aufhebung des Bebauungsplanes richtet sich die planungsrechtliche Zulässigkeit von Bau-

vorhaben nach den Vorschriften des § 35 BauGB (Bauen im Außenbereich). § 35 BauGB unterschei-

det zwischen den sog. „privilegierten Vorhaben“ (Absatz 1), den „sonstigen Vorhaben“ (Absatz 2) und 

den „begünstigten Vorhaben“ (Absatz 4).  „Privilegierte Vorhaben“ sind im Außenbereich nur zulässig, 

wenn sie den in § 35 Absatz 3 BauGB nicht abschließend aufgezählten öffentlichen Belangen nicht 

entgegenstehen und die ausreichende Erschließung gesichert ist. „Sonstige Vorhaben“ können im 

Einzelfall zugelassen werden, wenn sie öffentliche Belange nicht beeinträchtigen und ihre Erschlie-

Abbildung 2 
Ausschnitt Bebauungsplan Nr. 1 von 1966, (genordet)  
 

Abgrenzung des Geltungsbereiches der  
Aufhebungssatzung 

 
M ~ 1 : 2.500 
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ßung gesichert ist. Die Vorschriften über „Begünstigte Vorhaben“, die im Wesentlichen an bereits vor-

handene Gebäude anknüpfen, sind im vorliegenden Fall nicht relevant, da der Aufhebungsbereich als 

Ackerfläche landwirtschaftlich intensiv genutzt wird und keine Gebäude vorhanden sind.  

Die Gefahr, dass nach der Aufhebung des Bebauungsplanes städtebauliche Fehlentwicklungen auf 

der Grundlage des Zulässigkeitsregimes des § 35 BauGB durch Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB 

eingeleitet werden könnten, wird in Verbindung mit der 10. Änderung des FNP, die für den Aufhe-

bungsbereich eine Fläche für die Landwirtschaft darstellt und damit für Vorhaben wenigstens einen 

„entgegenstehenden“ resp. einen „beeinträchtigten“ öffentlichen Belang darstellt, nicht erwartet. 

 

Entschädigungsforderungen nach § 42 BauGB (Entschädigung bei Aufhebung oder Änderung einer 

zulässigen Nutzung) ergeben sich durch die Aufhebung des Bebauungsplanes nicht. Die 7-Jahresfrist 

des § 42 Abs. 2 BauGB ist verstrichen; gemäß § 42 (3) BauGB kann der Eigentümer danach eine 

Entschädigung nur für Eingriffe in die ausgeübte Nutzung verlangen. Ein Eingriff in die ausgeübte 

Nutzung ist durch die Aufhebung des Bebauungsplanes nicht gegeben.  

 

 

 

 

4. Umweltprüfung 
Die Belange des Umweltschutzes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden durch die 

Aufhebungssatzung nicht beeinträchtigt. Durch die Aufhebung sind Umweltauswirkungen i. S. von  

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB nicht zu erwarten. Die derzeitige reale Nutzung als Ackerfläche bleibt unver-

ändert.  

 

Insbesondere 

- sind Belange des Artenschutzes durch die Aufhebung des Bebauungsplanes nicht betroffen. Es 

bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass die Aufhebung des Bebauungsplanes mit nach  

§ 44 BNatSchG verbotenen Handlungen gegenüber Tieren besonders oder streng ge-

schützter Arten verbunden sein könnte. Besonders oder streng geschützte Arten weder 

notwendig verletzt oder getötet, noch werden ihre Lebensstätten beschädigt oder zerstört, 

- werden die Erhaltungsziele von NATURA-2000-Gebieten (FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete) 

nicht beeinträchtigt, 

- sind keine negativen Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter (Tiere, Pflanzen, Fläche, Bo-

den, Wasser, Luft, Klima, Landschaft oder die biologische Vielfalt) zu erwarten, 

- erfolgt kein Eingriff in Natur und Landschaft. 
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5.  Umweltbericht 
 

5.1 Einleitung 
Die Aufhebungssatzung erfolgt vor dem Hintergrund der seit den 60-er Jahren sich geänderten Rah-

menbedingungen, Nachfragesituation und städtebaulichen Zielvorstellungen zur ortsteilübergreifen-

den Wohnsiedlungsentwicklung der Gesamtgemeinde von Eiterfeld und unter Berücksichtigung regi-

onalplanerischer Vorgaben.  

Der am westlichen Ortsrand von Dittlofrod liegende Aufhebungsbereich hat eine Fläche von ca. 1,15 

ha; bei einer seinerzeit im Bebauungsplan festgelegten Grundflächenzahl von 0,3 wird Grund und 

Boden durch überbaubare Flächen und Freiflächenversiegelung inklusive der festgesetzten Erschlie-

ßungsstraßen von etwa 0,50 ha eingespart. 

In Fachgesetzen und Fachplänen dargestellte Ziele des Umweltschutzes werden nicht  beeinträchtigt. 

 

 

 

5.2 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen 
Durch die Aufhebung des Bebauungsplanes sind keine erheblichen Auswirkungen auf Umwelt-

schutzgüter zu erwarten. Die gegenwärtige ackerbauliche Flächennutzung von ca. 11.500 m² bleibt 

unverändert bestehen.  

Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich von Eingriffen in Boden, Natur und 

Landschaft sind nicht zu beschreiben. 

 

 

 

5.3 Zusätzliche Angaben 
Verwendete technische Verfahren bei der Umweltprüfung, Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zu-

sammenstellung der Angaben und Maßnahmen zur Überwachung von erheblichen Umweltauswir-

kungen durch die Aufhebungssatzung sind nicht zu beschreiben. 
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Marktgemeinde Eiterfeld 

 
Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 1 für das Flurstück 

103/16 der Flur 1 im Ortsteil Dittlofrod 
- Aufhebungssatzung - 

 
 

Zusammenfassende Erklärung  
gemäß § 10 a BauGB 

 
 
Die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligungen 
wurden bei der Aufhebung des Bebauungsplanes für das Flurstück 103/16 wie folgt be-
rücksichtigt: 
 
Die Untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Fulda hatte im Rahmen der frühzeitigen Be-
teiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange die Anregung vorgebracht, 
eine östliche Teilfläche des Geltungsbereiches, die bereits im Zusammenhang mit einer vor-
handenen Wohnbebauung „An der Lehmkaute“ als Garten genutzt wird, aus dem Geltungsbe-
reich der Aufhebungssatzung herauszunehmen. 
Parallel hierzu hatte der Eigentümer im März 2019 diese als Garten genutzte Teilfläche katas-
termäßig vermessen lassen um eine spätere Bebauung gemäß dem geltenden Bebauungsplan 
Nr. 1 nicht auszuschließen. Daraufhin wurde der Geltungsbereich um dieses neu entstandene 
Flurstück (103/15) mit einer Größe von ca. 1.000 m² aus dem Geltungsbereich der Aufhebungs-
satzung herausgenommen. 
 
Das Dezernat Bergaufsicht des Regierungspräsidiums Kassel hatte im Rahmen der frühzeiti-
gen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange darauf hingewiesen, 
dass der Geltungsbereich der Aufhebungssatzung von dem Bergwerksfeld Treischfeld I auf 
Salz der K+S KALI GmbH überdeckt wird und empfohlen, die Bergwerkseigentümerin  an der 
Planung zu beteiligen. Die K+S KALI GmbH in Kassel wurde frühzeitig an der Planung beteiligt; 
eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 
 
Das Dezernat Altlasten und Bodenschutz des Regierungspräsidiums Kassel wies darauf in, 
dass sich auf dem südlich benachbarten Flurstück Nr. 50 eine Altablagerung (ehemaliger Müll-
platz) befindet, für die eine altlastenfachliche Bewertung nicht durchgeführt wurde. Da mit der 
Aufhebungssatzung aber keine bodeneingreifenden Maßnahmen und keine sensibleren Nut-
zungen als bisher verbunden sind, bestanden sowohl aus Sicht des vorsorgenden als auch des 
nachsorgenden Bodenschutzes keine Bedenken. Die Altablagerung befindet sich in etwa  
180 m Entfernung zum Plangebiet. 
 
 
 
 
 
 
Schenklengsfeld, 01.11.2019 






